
Erste Satzung zur Änderung  

der Satzung zur Erhebung der Hundesteuer  

in der Stadt Gnoien 

 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-

Vorpommern (KV M-V) und der §§ 1 – 3 und 17 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern (KAG) vom 01. Juni 1993 (GVOBl. M-V S. 522, berichtigt im 

GVOBl. M-V S. 916 vom 15. November 1993), der Verordnung über das Führen und Halten 

von Hunden (Hundeh-VO M-V) vom 05.07.2000 (GVOBl. M-V S. 295), der Zweiten 

Verordnung zur Änderung der Hundehalterverordnung vom 16.04.2004 (GVOBl. M-V S. 

174) wird nach Beschlussfassung durch die Stadt Gnoien vom 07. Juni 2004 folgende Satzung 

erlassen. 

 

Artikel 1 

 

Änderung der Satzung der Stadt Gnoien zur Erhebung der Hundesteuer vom  

29. Mai 2001. 

§ 4 

Steuersatz 

Die Absätze 1, 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 

 

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr  

- für den 1. Hund        20,45 € 

- für den 2. Hund        40,90 € 

- für den 3. und jeden weiteren Hund                61,36 € 

 

(3) Die Steuer für die sogenannten gefährlichen Hunde beträgt jährlich: 

- für den 1. Hund      306,78 € 

- für den 2. Hund      613,55 € 

- für den 3. und jeden weiteren Hund                          920,33 € 

 

Als gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung gilt § 2 der Hundehalterverordnung M-

V in der jeweils geltenden Fassung. 

 

(4) Im Streitfall liegt die Beweispflicht hinsichtlich der Bestimmung der Rasse/Gruppe und 

seiner Zuordnung zu den unter § 2 der Hundehalterverordnung M-V aufgeführten 

Rassen/Gruppen beim Hundehalter. Die diesbezüglich entstehenden Kosten trägt der 

Hundehalter. 

 

§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Der Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet werden. 

 

 

 

 

 



Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01. Mai 2004 in Kraft. 

 

 

 

 

ausgefertigt: 

 

Gnoien, den 22.06.2004 

 

H.-G. Schörner 

Bürgermeister 
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